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1. bekräftigt die Rolle der Abrüstungskonferenz als des
einzigen Forums für multilaterale Abrüstungsverhandlungen,
über das die internationale Gemeinschaft verfügt;

2. fordert die Konferenz auf, die Konsultationen zu in-
tensivieren und zu erkunden, wie eine Einigung über ein Ar-
beitsprogramm erzielt werden könnte;

3. nimmt Kenntnis von dem starken gemeinsamen Inter-
esse der Konferenz an der möglichst baldigen Aufnahme der
Sacharbeit auf ihrer Tagung im Jahr 2006;

4. begrüßt den Beschluss der Konferenz, ihren gegen-
wärtigen Präsidenten und den designierten Präsidenten zu er-
suchen, während des zwischen den Tagungen liegenden Zeit-
raums Konsultationen zu führen und möglichst auch Empfeh-
lungen abzugeben, unter Berücksichtigung aller sachdienli-
chen Vorschläge, einschließlich der als Konferenzdokumente
vorgelegten Vorschläge, sowie der vorgetragenen Auffassun-
gen und der geführten Erörterungen, und sich darum zu bemü-
hen, die Mitglieder der Konferenz entsprechend über ihre
Konsultationen unterrichtet zu halten, wie dies in Ziffer 38 ih-
res Berichts238 zum Ausdruck gebracht wurde;

5. ersucht alle Mitgliedstaaten der Konferenz, mit dem
gegenwärtigen Präsidenten und seinen Nachfolgern bei ihren
Bemühungen um eine rasche Aufnahme der Sacharbeit der
Konferenz auf ihrer Tagung im Jahr 2006 zusammenzuarbei-
ten;

6. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin sicher-
zustellen, dass die Konferenz angemessene administrative,
fachliche und Konferenzunterstützungsdienste erhält;

7. ersucht die Konferenz, der Generalversammlung auf
ihrer einundsechzigsten Tagung einen Tätigkeitsbericht vor-
zulegen;

8. beschließt, den Punkt "Bericht der Abrüstungskonfe-
renz" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten
Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/91

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/465, Ziff. 12)239.

60/91. Bericht der Abrüstungskommission

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts der Abrüstungskommis-
sion240,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/54 A vom 9. De-
zember 1992, 47/54 G vom 8. April 1993, 48/77 A vom
16. Dezember 1993, 49/77 A vom 15. Dezember 1994,
50/72 D vom 12. Dezember 1995, 51/47 B vom 10. Dezember
1996, 52/40 B vom 9. Dezember 1997, 53/79 A vom 4. De-
zember 1998, 54/56 A vom 1. Dezember 1999, 55/35 C vom

20. November 2000, 56/26 A vom 29. November 2001, 57/95
vom 22. November 2002, 58/67 vom 8. Dezember 2003 und
59/105 vom 3. Dezember 2004,

in Anbetracht der der Abrüstungskommission zugedachten
Rolle und des Beitrags, den sie durch die Prüfung und Vorlage
von Empfehlungen zu verschiedenen Problemen auf dem Ge-
biet der Abrüstung und durch die Förderung der Durchführung
der von der Generalversammlung auf ihrer zehnten Sonderta-
gung verabschiedeten einschlägigen Beschlüsse leisten soll,

eingedenk ihres Beschlusses 52/492 vom 8. September
1998,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Abrüstungs-
kommission240;

2. bekräftigt das Mandat der Abrüstungskommission
als Fach- und Beratungsgremium im Rahmen des multilatera-
len Abrüstungsmechanismus der Vereinten Nationen, das die
Möglichkeit zu eingehenden Beratungen über einzelne Abrü-
stungsfragen bietet, die zur Vorlage konkreter Empfehlungen
zu diesen Fragen führen;

3. erklärt erneut, dass es wichtig ist, den Dialog und die
Zusammenarbeit zwischen dem Ersten Ausschuss der Gene-
ralversammlung, der Abrüstungskommission und der Abrü-
stungskonferenz weiter zu verstärken;

4. ersucht die Abrüstungskommission, ihre Arbeit im
Einklang mit ihrem in Ziffer 118 des Schlussdokuments der
zehnten Sondertagung der Generalversammlung241 festgeleg-
ten Mandat und Ziffer 3 der Versammlungsresolution 37/78 H
vom 9. Dezember 1982 fortzusetzen und zu diesem Zweck al-
les zu tun, um zu konkreten Empfehlungen zu den Punkten auf
ihrer Tagesordnung zu gelangen, unter Berücksichtigung des
verabschiedeten Dokuments "Mittel und Wege zur Verbesse-
rung der Arbeitsweise der Abrüstungskommission"242;

5. begrüßt die Anstrengungen, die die Abrüstungskom-
mission während ihrer Organisationstagung im Juli 2005 zur
Erreichung ihrer Ziele unternommen hat, und empfiehlt der
Kommission, die Konsultationen über diese Anstrengungen zu
verstärken, mit dem Ziel, vor dem Beginn ihrer Arbeitstagung
2006 endgültige Vereinbarungen zu erzielen;

6. ersucht die Abrüstungskommission, im Jahr 2006 für
einen Zeitraum von höchstens drei Wochen zusammenzutre-
ten, nämlich vom 10. bis 28. April, und der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung einen Bericht über
ihre Sacharbeit vorzulegen;

7. ersucht den Generalsekretär, der Abrüstungskom-
mission den Jahresbericht der Abrüstungskonferenz243 zusam-
men mit allen Abrüstungsfragen betreffenden Teilen des offi-
ziellen Protokolls der sechzigsten Tagung der Generalver-
sammlung zu übermitteln und der Kommission jede zur
Durchführung dieser Resolution benötigte Unterstützung zu
gewähren;

239 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Sierra Leone.
240 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supple-
ment No. 42 (A/60/42).

241 Resolution S-10/2.
242 A/CN.10/137.
243 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supple-
ment No. 27 (A/60/27).
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8. ersucht den Generalsekretär außerdem, sicherzustel-
len, dass die Abrüstungskommission und ihre Nebenorgane al-
le Dolmetsch- und Übersetzungsdienste in den Amtssprachen
erhalten, und zu diesem Zweck vorrangig alle erforderlichen
Ressourcen und Dienste, einschließlich der Erstellung von
Wortprotokollen, bereitzustellen;

9. beschließt, den Punkt "Bericht der Abrüstungskom-
mission" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzig-
sten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/92

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 164 Stimmen bei 5 Gegenstimmen und 5 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/466, Ziff. 7)244:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Bahamas, Bahrain, Ban-
gladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien
und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina
Faso, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volks-
republik Korea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea,
Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Irak, Iran
(Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolum-
bien, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik,
Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Mal-
ta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, My-
anmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria,
Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föde-
ration, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Sene-
gal, Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slo-
wenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen,
Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thai-
land, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesi-
en, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanu-
atu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte
Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Viet-
nam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Pa-
lau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Australien, Äthiopien, Indien, Kamerun, Tonga.

60/92. Die Gefahr der Verbreitung von Kernwaffen im
Nahen Osten

Die Generalversammlung,

eingedenk ihrer einschlägigen Resolutionen,

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Resolutionen,
welche die Generalkonferenz der Internationalen Atomener-
gie-Organisation verabschiedet hat, zuletzt Resolution
GC(49)/RES/15 vom 30. September 2005245,

sich dessen bewusst, dass die Verbreitung von Kernwaffen
in der Nahostregion eine schwere Bedrohung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit darstellen würde,

in Anbetracht dessen, dass alle kerntechnischen Anlagen in
der Nahostregion umgehend den umfassenden Sicherungs-
maßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organisation
unterstellt werden müssen,

unter Hinweis auf den Beschluss über die Grundsätze und
Ziele der Nichtverbreitung von Kernwaffen und der nuklearen
Abrüstung, der am 11. Mai 1995 von der Konferenz der Ver-
tragsparteien im Jahr 1995 zur Überprüfung und Verlängerung
des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen ver-
abschiedet wurde246, worin sich die Konferenz nachdrücklich
für den weltweiten Beitritt zu dem Vertrag247 als eine Frage von
dringendem Vorrang aussprach und alle Staaten, die noch
nicht Vertragsparteien sind, aufforderte, dem Vertrag mög-
lichst bald beizutreten, insbesondere diejenigen Staaten, die
kerntechnische Anlagen betreiben, die nicht den Sicherungs-
maßnahmen unterstellt sind,

mit Befriedigung anerkennend, dass sich die Konferenz der
Vertragsparteien im Jahr 2000 zur Überprüfung des Vertrags
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen in ihrem
Schlussdokument verpflichtete, entschlossene Anstrengungen
zu unternehmen, um das Ziel der Universalität des Vertrags zu
erreichen, dass sie die Staaten, die noch nicht Vertragsparteien
sind, aufforderte, dem Vertrag beizutreten und damit eine ver-
bindliche völkerrechtliche Verpflichtung einzugehen, keine
Kernwaffen oder Kernsprengkörper zu erwerben und Siche-
rungsmaßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organisa-
tion bei allen ihren nuklearen Aktivitäten zuzulassen, und dass
sie die Notwendigkeit des weltweiten Beitritts zu dem Vertrag
und der strengen Befolgung der Vertragspflichten durch alle
Parteien unterstrich248,

unter Hinweis auf die Resolution über den Nahen Osten,
die am 11. Mai 1995 von der Konferenz der Vertragsparteien
im Jahr 1995 zur Überprüfung und Verlängerung des Vertrags
verabschiedet wurde246, worin die Konferenz mit Besorgnis
feststellte, dass es im Nahen Osten nach wie vor kerntechni-
sche Anlagen gibt, die nicht den Sicherungsmaßnahmen un-
terstellt sind, erneut erklärte, wie wichtig die rasche Verwirk-
lichung des weltweiten Beitritts zu dem Vertrag ist, und alle
Staaten im Nahen Osten aufforderte, soweit noch nicht gesche-
hen, dem Vertrag ausnahmslos möglichst bald beizutreten und
alle ihre kerntechnischen Anlagen den umfassenden Siche-
rungsmaßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organisa-
tion zu unterstellen,

244 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Ägypten, Bahrain, Bangladesch,
Dschibuti, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Marokko, Oman, Saudi-Arabien, Sudan, Syrische Arabi-
sche Republik, Tunesien und Vereinigte Arabische Emirate.

245 Siehe International Atomic Energy Agency, Resolutions and Other
Decisions of the General Conference, Forty-ninth Regular Session, 26-
30 September 2005 (GC(49)/RES/DEC(2005)).
246 Siehe 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document,
Part I (NPT/CONF.1995/32 (Part I) und Corr.2), Anhang.
247 United Nations, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 1974 II S. 785; LGBl. 1978 Nr. 15; öBGBl.
Nr. 258/1970; AS 1977 471.
248 Siehe 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I, Abschnitt "Article IX".
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